Warum hieß die Bahn zu DDR-Zeiten weiter Reichsbahn?

Die Deutsche Reichsbahn wurde nach Ende des zweiten Weltkrieges als Sondervermögen des Deutschen Reiches den Alliierten unterstellt, wobei die Sowjets auch für den Bereich Berlin zuständig waren. Dort galt weiterhin das Reichsbahngesetz von 1939. Danach war festgelegt, dass allein die Deutsche Reichsbahn für den Streckenbetrieb in Berlin zuständig ist. Die Deutsche Reichsbahn der DDR erhielt damit das Betriebsrecht auf den Westberliner Strecken. S-Bahn-Betrieb und Fernverkehr wurden von Ost-Berlin aus geregelt. Diesen Einflussbereich wollte die DDR-Regierung ungern aufgeben, auch wenn er mit zahlreichen Konflikten verbunden war. Eine Namensänderung in Zeiten des "Kalten Krieges" hätte evtl. dieses Betriebsrecht für Westberlin in Frage gestellt.
Auch die Mitgliedschaft in internationalen Bahn-Vereinigungen basierte noch auf Reichsbahn-Vergangenheit. Auch hier hätte man durch Namensänderung evtl. riskiert, von der internationalen Verkehrswege-Bühne zu verschwinden, zumal die DDR als Staat noch nicht anerkannt war. Dabei hatte das Land die Devisen bitternötig, die durch den Transit-Güter- und Personenverkehr erzielt werden konnten.

Eine spätere Namensänderung wurde wahrscheinlich auch aus Kostengründen unterlassen. Das oft zitierte Gerücht, der schwedische Staat hielte noch Anteile am Reichsbahn-Unternehmen der Vorkriegszeit, die mit einer Namensänderung hätten ausbezahlt werden müssen, ist nicht belegbar. Eine ähnliche Pflicht hätte dann auch für die westdeutsche Bundesbahn bestanden, die ebenfalls Rechtsnachfolger der Reichsbahn in ihrem Territorium war.

Sowohl Nachfragen bei schwedischer Bahn als auch der schwedischen Botschaft in Berlin konnten solche Theorien nicht bestätigen. Bekannt ist dagegen, dass bereits 1924 mit der Umwandlung der Deutschen Reichsbahn in die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft ein internationales Aufsichtsgremium die Geschäfte des Unternehmens kontrollierte, da der Versailler Vertrag Reparationsleistungen aus den Bahn-Gewinnen an die Alliierten vorsah. Ob in diesem Zusammenhang auch ausländisches Kapital in die Gesellschaft eingebracht wurde ist nicht belegbar.

